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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §100 Abs1;

EStG 1972 §101 Abs1;

EStG 1972 §99 Abs1 Z1;

Rechtssatz

Entscheidend für die Zurechnung der im § 100 Abs 1 EStG 1972 normierten Obliegenheit und für die aus § 101 Abs 1

EStG 1972 erwachsende Haftung ist allein die Frage, wer als Schuldner der Einkünfte beschränkt Steuerp ichtiger iSd §

99 Abs 1 Z 1 EStG 1972 anzusehen ist. Als Schuldner kann eine Person dann nicht mehr angesehen werden, wenn sie

sich der Entscheidungsbefugnis darüber, ob und in welchem Umfang beschränkt Steuerp ichtigen überhaupt

Einkünfte (hier Prämienausschüttungen an die Teilnehmer eines Freistilringerturnieres) erwachsen werden, vertraglich

begeben hat.
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